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Beilage Nr. 7 /1992
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cesetz über die Regelung der Berufsausbildung in

' 
der Land- und Forstwirtschaft (wiener land- und forst-

wirtschaftliche Berufsausbildungsordnung 1992) und tiber

Änderungen der wiener Landarbeitsordnung 1990

Der Wiener Landtag hat beschLossen:

Artikel I

I{iener land- und forstwirtschaftliche Berufsausbildungsordnung 1992

Abschnitt 1

Al lgemeines

Geltungsbereich

S 1. (1) Dieses cesetz regelt di.e Berufsausbildung der in Be-
trieben der Land- und Forstrrirtschaft (S 5 Abs. 1 der Wiener
Landarbeitsordnung 1990, LGBI. für Wien Nr. 33) beschäftigten

1. Land- und Forstarbeiter (S f aUs. 2 und 3 der i{iener
Landarbeitsordnung 1990) und

2. farnilieneigenen Arbeitskräfte, soweit sie unter S 3 Abs. 2 Z 1
bis 3 der Wiener Landarbeitsordnunq 1990 fallen.

(2) Die SS 2 Abs. 2 und 3 Abs. 2 sowie die Abschnitte 4, 5,
6,8, 9 und 10 dieses Gesetzes f inden auch auf die Berufsausbil-
dung der selbständig Erwerbstätigen in der Land- und Forstsrirt-
schaft Anltendung.

Begr i f f sbestirnnungen

S 2. (1) Im Sinne dieses cesetzes gelten als

1. Lehrberechtigter: eine natürliche oder juristische persorr,

die einen land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb genäß S 5



Abs. 1 der wiener Landarbeitsordnung 1990 führt und der
gemäß S 25 die Lehrberechtigung zuerkannt vurde.

Lehrbetrieb: ein fand- oder f orsthrirtschaftlicher Betrieb
gernäB S 5 Abs. 1 der 9tiener Landarbeitsordnung 1990, der

genäß S 24 a1s L,ehrbetrieb anerkannt rrurde.

Ausbi.lder: ein in einem land- oder forstwirtschaftlichen Be-

trieb nit der Ausbildungf von Lehrlingen beauftragter geeigne-

ter Dienstnehmer oder eine sonstige geeignete in Betrieb

tätige Person genäß S 25.

L,ehrling: ein Dienstnehmer, der auf Grund eines Lehrvertrages

zur Erlernung eines der in S 3 Abs. 2 angefährten Lehrberufe

bei einen Lehrberechtigten (S 25) fachlich ausgebiLdet und

im Rahrnen dieser AusbiLdung verwendet lrird.

5. Anschl,ußlehre: eine weitere Lehrausbildung in einen land- oder
forstwirtschaftlichen Lehrberuf in Anschluß an eine Lehre
oder an eine die Lehre und Facharbeiterprüfung ersetzende
gleichwert ige Ausbi ldung (S 12).

(2) Sortreit in diesen cesetz für die Bezeichnung von beruflichen
Stellungen oder von Funktionen die nännliche Forn verhrendet nird,
ist ftir den Fa1l, daß eine Frau eine solche berufliche stellung
oder eine solche Funktion innehat, ftir die Bezeichnung der beruf-
li.chen Stellung oder der Funktion die entsprechende weibliche
Forn zu verhrenden.

Abschnitt 2

Berufsausbildunq

Ziele der Berufsausbildung und Lehrberufe

S 3. (X) Die Beruf sausbildung hat eine unfassende berufliche

Bildung und die für die Ausübung einer Facharbeitertätigkeit in
einem land- oder forstltirtschaftlichen Lehrberuf notwendigen

4 .
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Kenntnisse und Fertigkeiten, darunter auch der Umwelt- und Land-

schaftspflelte, zu verrnitteln.

(i) Die BerufsausbiLdung umfaßt die Ausbildung in folgenden

Lehrberufen:

1. Landrrirtschaft,

2. 1ändliche Hauswirtschaft,
3. Gartenbau,

4. Feldgernüsebau,
5. obstbau und Obstverwertung,

6. I{einbau und Kellerhrirtschaft,

7. Irlolkerei- und Käsereiwirtschaft,
8. Pferdewirtschaft,
9. Fischereiwirtschaft,

10. Gefltigelvrirtschaft,
11. Bienenwirtschaft,
12. Forstwirtschaft,
13. Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft,
14. landlrirtschaftliche Lagerhaltung.

Gliederung der Berufsausbildung

S 4. Die Berufsausbildung in den in S 3 Abs, 2 genannten Lehr-
berufen gliedert sich in die Ausbildung zum Facharbeiter und
zun lleister.

Abschnitt 3

Ausbi ldung zum Facharbeiter

Fornen der Ausbildung

S 5. (1) Die Ausbildung zum Facharbeiter erfolgt durch die Lehre
in anerkannten Lehrbetrieben bei anerkannten Lehrberechtigten
und lrird mit der erfolgreichen AbLegrung der Facharbeiterprüfung
abgeschlossen. Die Lehre kann in nehreren Betrieben zurückgelegt
werdeni eine gleichzeitige Ausbildung in rnehreren Betrieben ist
jedoch nicht zulässig.
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(2) Die Lehrzeit dauert grundsätzlich drei üahre. Sie kann

bei l{iederholung einer Berufsschulkl-asse oder nicht bestandener

Facharbeiterprüfung höchstens urn ein Jahr verlängert und bei vor-

zeitiger Ablegung der Facharbeiterprüfung genäß S 8 un höchstens

acht wochen verkürzt lüerden.

Anrechnung von Lehr- und schulzeiten

S 6. (1) Auf die Lehrzeit sj-nd anzurechnen:

1. die in einern anderen Lehrberuf der Land- und Forstwirtschaft

zurückgelegte Lehrzeit;

2. die in einen Lehrberuf außerhalb der Land- und Forstlti.rtschaft

zurückgelegte Lehrzeit;

3. die in einer land- und forstwirtschaftlichen Fachschule

oder höheren land- und forstlrirtschaftlichen Lehranstalt

zurückgelegte Schulzeit.

(2) Die Land- und forstwirtschaftliche Lehrlings- und Fach-

ausbildungsstelle hat auf Antrag .nit Bescheid das Ausmaß der

anrechenbaren Zeiten in Einzelfall zu bestiumeni sie hat dabei zu

berücksichtigen:

1. die Dauer des LehrverhäLtnisses bzv. der schulzeit;

2. die venrertbarkeit der in vorangegangenen Lehrverhä1tnis

oder bein schulbesuch vernittelten Lehrinhalte (Kenntnisse

und Fertigkeiten) .

(3) Das Höchstausnaß der Anrechnung einer in einem anderen Lehr-

beruf zurückgelegten Lehrzeit darf zwei Jahre nicht übersteigen.

(4) zeiten des erfolgreichen Besuches einer land- und forst-

lrirtschaftlichen Fachschule sowie einer höheren land- und forst-

sirtschaftlichen Lehranstalt nach Absolvierung der allgemeinen

schutpflicht sind auf die Lehrzeit in AusnaB der tatsächlichen

Dauer, jedoch höcbstens bis zu z$ei Jahren anzurechnen. zeiten

des Besuches von nicht einschlägigen oder nicht erfolgreich ab-

geschlossenen schulstufen einer Fachschule oder tröheren Lehran-
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stalt sind je nach Verhtertbarkeit der vernittelten Lehrinhalte im

Ausmaß von höchstens zwei Dritteln anzurechnen.

Besuch der land- und f orstwlrtschaftlichen Berufs-

schule oder eines Kurses

S 7. (1) während der Lehrzeit ist für den Lehrling der Besuch

der land- und forstwirtschaftlichen Berufsschule irn Rahmen der

bestbhenden schulvorschriften Pflicht, soweit diese Schulpflicht

nicht bereits in einen vorangegangenen Lehrverhältnis oder durch

den Besuch einer die Berufsschule ersetzenden Fachschule erfül1t

lrurde.

(2) In jedern Lehrj ahr, in htelchem der Lehrling keine ein-

schlägige Berufsschule besucht, hat er einen Fachkurs der Land-

und f orstwirtschaf tlichen Lehrlings- und Fachausbil.dungsstelle in

der Gesamtdauer von mindestens 120 Unterrichtsstunden zu besuchen.

(3) Ist die Durchftihrung eines Fachkurses in einern Lehrberuf

nach S 3 Abs. 2 nicht nöglich oder nicht zwecknäBig, so hat die

Land- und forstwirtschaftliche Lehrlings- und Fachausbildungstelle
für den Lehrling einen anderen Ausbildungsgang zu organisieren
oder einen sonstigen Kurs einer anderen Bildungseinrichtung zu
bestimrnen, der die in einem Fachkurs zu behandelnden Ausbildungs-
bereiche unfaßt.

Zulassung zur Facharbeiterprilfung

S 8. Ein tehrling ist nach ordnungsgenäßer Beendigung der Lehr-
zeit und erfolgreichen Besuch der Berufsschule (S 7 Abs. 1) oder
erfolgreicher Teilnahme an den nach S 7 Abs. 2 und 3 vorgesehenen
anderen AusbiJ.dungsnaßnahmen zur Facharbeiterprüfung zuzulassen.
Der Lehrling kann auf Antrag auch innerhalb der letzten acht Wo-
chen der festgesetzten Lehrzeit, jedoch erst nach dero erfolgrei-
chen Besuch der Berufsschule (S 7 Abs. 1) oder erfolgreicher Teil-
natrme an den nach S 7 Abs. 2 und 3 vorgesehenen anderen Ausbil-
dungsmaßnahmen zur Facharbeiterprüfung zugelassen rrerden.
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Berufsbez eichnungen

S 9. Die erfolgrreiche Ablegung der Facharbeiterprüfung oder
erfolgreiche Absolvierung einer die Facharbeiterprüfung ersetzenden
Ausbildung (S 10 Abs. 1 und 2) berechtigt zur Ftihrung der Berufs-
bezeichnung ItFacharbeitertr in Verbindung rnit der Bezeichnung des
Lehrberufes. Daraus ergeben sich folgende Berufsbezeichnungen:

1. Landwirtschaftlicher Facharbeiter,
2. Facharbeiter der ländlichen Hausvrirtschaft,
3. Gärtnerfacharbeiter,

4. Feldgenüsebaufacharbeiter,

5. Obstbaufacharbeiter,
6. I{einbau- und Kel- lerfacharbeiter,
7. llolkerei- und Käsereifacharbeiter,
8. Pferdewirtschaftsfacharbeiter,
9. Fischereifacharbeiter,

10. Gef Iügelwirtschaftsfacharbeiter,
11. Bienenwirtschaftsfacharbeiter (Inkerfacharbeiter),
12. Forstwirtschaftsfacharbeiter (Forstfacharbeiter),
13. Forstgartenfacharbeiter,

14. Facharbeiter der landwirtschaftlichen Lagerhaltung.

Ausbildung durch Besuch einer Schule

S 10. (1) Die im S 7 Abs. 1 für die Zulassung zur Facharbei-
terprüfung vorgesehenen voraussetzungen nerden durch den Besuch
einer land- und forstwirtschaftlichen Fachschule, soweit roit die-
sen der erfolgreiche Besuch einer Berufsschule erfü1lt wird, dann
ersetzt, wenn die Zeiten des Fachschulbesuches nach der allgenei-
nen Schulpflicht und einer praktischen Tätigkeit oder einer Lehr-
zeit zusannen nindestens 36 l,lonate umfassen.

(2) Der erfolgreiche Besuch einer nindestens drej.jährigen land-
und forstrrirtschaftrichen Fachschule und eine mindestens einjäh-
rige einschlägige praktische Tätigkeit, in die auch Feriarpraktika
einzurechnen sind, ersetzen die Facharbeiterprüfung irn einschlägi-
gen Lehrberuf.
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(3) Der erfolgreiche Besuch einer höheren land- und forstwirt-

schaftlichen LehranstaLt oder der universität fitr Bodenkultur

ersetzt die Lehre und die Facharbeiterprüfung in den einschlägigen

L,ehrberufen.

sonderfornen der Ausbildung zum Facharbeiter

S 11. (1) Ausbildungswerbern, die nicht in einem Arbeitsver-

hältnis in der Land- und Forstwirtschaft beschäftj-gt sind, ist von

der Land- und forstwirtschaftlichen Lehrlings- und Fachausbildungs-

stelle auf Antrag eine über einen längeren als den genäB S 5 Abs' 2

festgelegten Zeitraurn verteilte Ausbildung zu gestatten.

(2) Ausbilalungssterbern, die einer nichtlandwirtschaftlichen

teilzeit- oder saisonarbeit nachgehen, ist die Lehrzeit un den

aliquoten Teil ihrer Teilzeit- oder saisonarbeit zu verlängern.

(3) Ausbildungsvterber, die das 21. Lebensj alrr vol]-endet haben,

insqesamt eine rnindestens dreijährige praktische Tätigkeit in

jeweiligen Ausbildungsbereich und den erfolgreichen Besuch eines

Fachkurses mit einer Gesamtdauer von roindestens 120 Unterrichts-

stunden nachweisen, sind zur Facharbeiterprtifung zuzulassen.

Als praktische Tätigkeit gilt auch eine in einen Lehrberuf nach

S 3 Abs. 2 im Ausmaß von nindestens 20 Stunden in der woche aus-

geübte Nebenernerbstätigkeit.

Anschlußlehre

S 12. (1) Dj.e Dauer einer Lehrausbildung in Anschlu8 an eine

Lehre i.n der Land- und Forstwirtschaft oder an eine die T,ehre

und die Facharbeiterprüfunq ersetzende gleichlrertige Ausbildung

hat nindestens ein Jahr zu betragen und darf zwei Jahre nicht

tlbersteigen. Für das Ausmaß der Anrechnung ist $ 5 sinngenä8

anzuvenden.

(2) Die Landesregierung hat den Lehrlinq bei der Anschlußlehre,

nenn er bereits eine gleichwertige sctrulische Bildung genossen

hat, von der Beruf sschulpf licht teilweise zu befreien. Hiebei ist

auf die verwertbarkeit der im vorangegangenen Lehrverhältnis
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oder in einer besuchten schule ven0ittelten LehrinhaLte (Kennt-

nisse und Fertigkeiten) für die Ausbildung in der AnschlußIehre

Bedacht zu nehmen.

Ervrerb und Nachweis besonderer Fähigkeiten

S 13. (1) Eineu Facharbeiter sind von der Land- und forstrtirt-

schaftlichen Lehrlings- und Fachausbildungsstelle besondere Fähig-

keitein in einem Fachgebiet innerhalb eines Lehrberufes (S 3 Abs' 2)

zu bescheinigen, uenn er

f. in dern betreffenden Fachgebiet eine praktische Tätigkeit

in angemessener Dauer nacbweist und

2. eine zusatzprtifung über das betreffende Fachgebiet erfolg-

reich abgelegt hat.

Die zusatzprüfung kann in verbindung nit der Facharbeiterprüfung

oder zu einem späteren zeitpunkt abgelegt werden.

(2) voraussetzung für die zulassung zu einer Zusatzprüfung gernäß

Abs. 1 ist der Nachweis über den Besuch eines nindestens zweiwö-

chigen Fachkurses oder einer Spezialausbildung im Rahmen eines

Fachschulbesuches in dern betreffenden Fachgebiet: Die näheren

Bestirnmungen sind in der Ausbildungs- und Prtlfungsordnung festzu-

legen.

(3) Die Zulassung zur zusatzprlifung erfofgt durch die Land-

und forstwirtschaftliche Lehrlings- und Fachausbildungsstelle.

(a) Die Land- und f orstwirtschaf tliche Lehrlings- und Fachaus-

bildungsstelle hat durch Verordnung jene ftir die Land- und Forst-

wirtschaft bedeutsanen Fachgebiete zu bestinmen, in denen beson-

dere Fähigkeiten bescheinigt werden könneni die Fachgebiete nüssen

in einen zusannenhang zur land- und forstwirtschaftlichen Tätig-

keit stehen und sollen der verbesserung der Einkonnenssituation

dienen.
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Abschnitt 4

Ausbifdung zum I'[eister

Zulassung zur MeisterPrüfung

S 14. (1) Ein Facharbeiter, der das 21. Lebensj ahr vollendet

hat, ist nach einer mindestens dreijährigen Verltendung a1s Fach-

arbetter und dem erfolgreichen Besuch eines von der Land- und

forstwirtschaftlichen Lehrlings- und FachausbildungsstelLe ein-

gerichteten oder als gleichwertig anerkannten vorbereitungslehr-

ganges (Meisterlehrganges) in der Gesamtdauer von Dindestens

240 Stunden oder nach einer mindestens zweijährigen Vervendung

a1s Facharbeiter nach den erfol-greichen Besuch einer höheren

land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalt zur lleisterprüfung

zuzulassen.

(2) Absolventen der Universität für Bodenkultur sind nach er-

folgreichen Abschluß eines einschlägigen Studiuns zum praktischen

Teil der Meisterprüfung zuzulassen; die Ablegung des theoretischen

Teiles der Prüfung wird in diesern FalI durch den erfolgrreichen

Universitätsabschluß ersetzt.

Berufsbezeichnungen

S 15. Die erfolgreictre Ablegung der lteisterprüfung berechtigt

zur Filhrung der Berufsbezeichnung trlleisterri in verbindung nit

der Bezeichnung des Lehrberufes. Daraus ergeben sich folgende

Berufsbezeichnungen:

1. Landrtirtschaftsmeister,

2. Meister der ländlichen Hauswirtschaft,

3. Gärtnerneister,

4. Feldgenüsebauneister,

5. obstbauneister,

6. t{einbau- und Kellerneister,

7. üolkerei- und Käsereineister,

8. Pferdevirtschaftsneister,



- 1 0 -

9. Fischereimeister,

10. Gef ltigelutirtschaftsneister,

11. Bienenwirtschaftsmeister ( Imkermeister ),
12. Forstr^rirtschaftsneister,
13. Forstgartenmeister,

14. lteister der landwirtschaftlichen Lagerhaltung.

Enterb und Nachweis besonderer Fähigkeiten

S 16. (1) Einen üeister sind von der Land- und forstwirtschaft-

lichen Lehrlings- und FachausbildungsstelLe besondere Fähigkeiten

in einem Fachgebiet innerhalb eines Lehrberufes (S 3 Abs. 2) zu

bescheinigen, ltenn er

in dem betreffenden Fachgebiet eine praktische Tätigkeit

in angenessener Dauer nachweist und

eine zusatzprüfung über das betreffende Fachgebiet erfolg-

reich abgelegrt hat.

Die Zusatzprüfung kann in Verbindung mit der lteisterprüfung

oder zu einern späteren Zeitpunkt abgelegt Iterden.

(2) Voraussetzung für die Zulassunq zu einer Zusatzprüfung

genäß Abs. 1 ist weiters der Nachweis über den Besuch eines minde-

stens zweiwöchigen Fachkurses oder einer Spezialausbildung irn

Rahmen eines Fachschulbesuches in den betreffenden Fachgebiet. Die

näheren Bestinnungen sind in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung

festzulegen.

(3) Die zulassung zur zusatzprüfung erfolgt durch die Land-

und f orstwirtschaftliche Lehrlings- und Fachausbildungsstelle.

(4) Die Land- und f orstwirtschaftliche Lehrlings- und Fachaus-

bildungsstelle hat durch verordnung jene für die Land- und Forst-

wirtschaft bedeutsamen Fachgebiete zu bestinmen, in denen beson-

dere Fähigkeiten bescheinigt werden können; die Fachgebiete nüssen

in einem Zusar0Jlrenhang zur land- und f orstrrirtschaftlichen Tätigkeit

stehen und sollen der verbesserung der Einkonnenssituation dienen.



-  L 1  -

Abschnitt 5

Nachsicht

S 17. (1) Die Landesregierung kann nach Anhörung des Ausschusses

der Land- und forstwirtschaftlichen Lehrlings- und Fachausbil-

dungsstelle bei Vorliegen- einer hinreichenden tatsächlichen Befä-

higung die für die Zulassung zu einer in diesen Gesetz vorgesehe-

nen Prüfung geforderten Voraussetzungen nachsehen.

(2) Die Nachsicht von den für die zulassung zur Meisterprüfung

geforderten voraussetzungen, darf nur erteilt werden, rtenn der

Nachsichtswerber nach Erfüllung der allgeneinen Schulpflicht ninde-

stens sieben Jahre in dern betreffenden Lehrberuf der Land- und

Forstwirtschaft praktisch tätig war und an einern von der Land- und

forstwirtschaftlichen Lehrlings- und Fachausbildungsstelle ein-

gerichteten oder anerkannten auf die Meisterprüfung vorbereitenden

Kurs nit einer Gesarntdauer von rnindestens 240 Stunden mit Erfolg
teilgenonmen hat.

Abschnitt 5

Land- und forstwirtschaftliche
Lehrlings- und FachausbiLdungsstelle

Aufgaben

S 18. (1) Bei der lliener Landwirtschaftskanner ist fär die
Durchfiihrung der Aufgaben der land- und forstwirtschaftlichen

Beruf sausbildung eine Land- und f orstwirtschaftLiche Lehrlings-
und Fachausbi ldungsstel le einzurichten.

(2) Der Land- und forstwirtschaftlichen Lehrlings- und Fach-
ausbildungsstelle obliegen die nach diesern cesetz oder nach der
wiener Landarbeitsordnung 1990 übertragenen Aufgaben, insbesondere
aber
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1. die Ausarbeitung von Lehrbedingungen und Festsetzung der

Lehrlingsentschädigung, soweit diese nicht in Kollektiwer-

trägen festgesetzt  ist ;

2. die Durchführung von Fach- und vorbereitungskurseni

3. die Erstellung eines Berufsausbildungsplanes über Fachkurse

und sonstige AusbildungTsmaßnahrnen für das folgende schuljahr;

4. die Abhaltung von Prüfungeni

5. die Genehnigung der Verlängerung der Lehrzeit auf Grund einer

nichtbestandenen Facharbeiterprüfung oder wiederholungt einer

Berufsschulklasse i

5. die Anerkennung der Lehrberechtigten, Ausbilder und Lehrbe-

triebe und der Widerruf dieser Anerkennung i

7. die Führung der LehrLingsstammrollen;

8. die Genehmigung der Lehrverträge, die Eintragung der Lehr-

linge in die Lehrlingsstarnnrolle, die Zustimraung zu! Auflö-

sung eines Lehrverhältnisses und zum Lehrstellenwechsel;

9. die Erlassung einer Ausbildungs- und Prüfungsordnung für
jedes Ausbildungsgebiet genäß S 3 Abs. 2;

10. die Erstellung eines jährlichen Tätigkeitsberichtes, .der
zur öffentlichen Einsicht aufzulegen ist.

Organisation

S 19. (1) Die Land- und forstwirtschaftLiche Lehrlings- und
Fachausbildungsstelle führt ihre Geschäfte unter der Lei.tung eines
Ausschusses, der aus Vertretern der land- und forstwirtschaftli-
chen Dienstgeber und Dienstnehmer paritätisch zusanmengesetzt ist.

(2) Der Ausschuß besteht aus einen Vorsitzenden, seinen Stetl-
vertreter und sechs Mitgliedern und ebensovielen Ersatzrnitgliedern.
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(3) Der Vorsitzende und sein Stellvertreter rnüssen rechtskundige

Personen sein, die von der l{iener Landwirtschaftskamrner im Ein-

vernehmen rni.t der gesetzlichen Interessenvertretung der Dienst-

nehrner oder, mangels einer solchen, der zuständigen Berufsvereini-

gung bestellt hrerden, wobei der Vorsitzende ein vertreter der

DS.enstgeber und der stellvertreter ein Vertreter der Dienstnehner

zu sein hat; die übrigen üitglieder, und zwar je drei vertreter

der Land- und f orstltirtschaf tlichen Dienstgeber und Dienstnehmer,

werden durch ihre jeweiligen qesetzlichen Interessenvertretunqen

oder, mangels einer solchen, durch die zuständige Berufsvereini-

gung auf die Dauer von drei Jahren in den Ausschuß entsendet. Für
jedes llitglied ist in gleicher Weise ein Ersatzrnitglied zu be-

ste11en.

(4) Den Sitzungen des Ausschusses ist ein Vertreter der Land-
und Forstwirtschaftsinspektion mit beratender Stirnme beizuziehen.

Geschäftsftihrung

S 20. (1) Der Ausschuß ist vom Vorsj.tzenden (Stellvertreter) nach
Bedarf, nindestens aber zweimal jährlich, einzuberufen. Die Einbe-
rufung hat schriftlich unter Bekanntgabe der Tagesordnung ninde-
stens eine Woche vor den Zusarnrnentritt zu erfolgen.

(21 Zur Beschlußf ähigkeit des Ausschusses ist die Anwesenheit
des vorsitzenden oder seines Stellvertreters und wenigstens je

eJ.nes Mitgliedes (Ersatznitgliedes) aus der cruppe der Dienstgeber
und der Dienstnehner erforderlich.

(3) Sind die ltitglieder (Ersatznitglieder) einer Gruppe in
der Überzahl, so entscheidet, sofern hierüber eine Einigrung nicht
erzielt wird, das Los, ver sich zur Herstellung der el-eichzahl
als überzähliges Mitglied der Abstirnnung zu enthalten hat. Die
Beschlüsse rrerden urit einfacher lrtehrheit der vom Vorsitzenden
und den stimmberechtigten tititgLiedern abgegebenen Stinmen gefagti
der Vorsitzende gibt seine Stinne als Letzter ab.
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kann den Ausschußsitzungen rechts- und fach-

Beratung und Auskunftserteilung beiziehen.

(5) Der AusschuB beschlieBt eine Gescbäftsordnunq ' welche die

näheren Bestimnungen über die Geschäftsführung zu enthalten trat '

Die Geschäftsordnung bedarf der Genehmigung der Landesregierung.

Die cenehmigung ist zu erteilen, wenn die Geschäftsordnung diesent

Gesetz entspricht.

(5) Bescheide und verordnungen der Land- und forstwirtschaftli-

chen Lehrlings- und Fachausbildungsstelle sind jedenfalls vom

vorsitzenden (Stellvertreter) des Ausschusses zu fertigen '

Verfahren und Rechtsrnittel

S 21. (1) Auf das behördliche verfahren vor der Land- und

forstwirtschaftlichen Lehrlings- und Fachausbildungsstelle ist,

soweit in diesen Gesetz nicht anderes bestirnnt wird, das Allge-

meine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 - AvG, BGBI. Nr. 51, an-

zutrenden.

(2) cegen Bescheide der Land- und forstwirtschaftlichen Lehr-

lings- und Fachausbildungsstelle steht die Berufung an die Landes-

regierung offen. Die Landesregierung ist gegenüber der Land- und

forstwirtschaftlichen Lehrlings- und Fachausbildungsstelle in

Ansehung ihrer behördlichen Aufgaben auch die sachlich in Betracht

konmende oberbehörde im Sinne des Allgeneinen Venraltungsverfah-

rensgesetzes 1991.

verordnungen

S 22. (1) verordnungen der Land- und forstsirtschaftlichen Lehr-

lings- und !'achausbildungsstelle bedürfen der Zustimnung der

Landesregierung, die diese bei Vorliegen der gesetzlichen Vor-

aussetzungen zu erteilen hat.

(2) Die Verordnungen sind unter ltiNreis auf die erfolgtte zustim-

nung in Antsblatt der stadt Wien kundzunachen. Sie werden, wenn in

der Verordnung nicht anderes bestinnt ist, nach Ablauf des Tages



- 1 5 -

rechtswirksam, an dern die entsprechende Nummer des Amtsblattes der

stadt wien, die diese Verordnung enthält, herausgegeben und ver-

sendet rrrird.

Aufsicht

S 23. Die Land- und forstwirtschaftliche Lehrlings- und Fach-

ausbildungsstelle untersteht der Aufsicht der Landesregierung.

Die Aufsichtsbehörde hat gesetzltidrige Beschlüsse des Ausschusses

aufzuheben und ist berechtigt, sich über alLe Angelegenheiten

der Land- und f orstwirtschaf tlichen Lehrlings- und FachausbiL-

dungsstelle durch geeignete lIaßnahrnen zu unterrichten.

Abschnitt 7

Lehrbetriebe und Lehrberechtigte (Ausbilder)

Anerkennung von Lehrbetrieben

S 24. (1) Ein land- und f orstwirtschaftlicher Betrieb in

sinne des S 5 Abs. 1 der Wi.ener Landarbeitsordnung 1990 ist

als Lehrbetrieb für einen oder mehrere Lehrberufe anzuerkennen,

rrenn er durch seine gute Führung, seine cröße, seine Art und seine

den SS 74 bis '79, 82 bis 87 und 92 der l{iener Landarbeitsordnungt

1990 entsprechenden betrieblichen Einrichtungen eine zweckentspre-

chende und ausreichende Ausbildung in jenen Lehrberuf gewährlei-

stet, in dem t,ehrlinge ausgebildet werden sollen.

(2) Un die Anerkennung als Lehrbetrieb ist bei der Land- und

f orstwirtschaftlichen Lehrlings- und Fachausbi J.dungsstelle unter

Anschluß der zur Beurteilung des Antrages erforderlichen be-

trieblichen Unterlagen schriftlich anzusuchen. In Zug des Er-

nittlungsverfahrens ist der Land- und Forstwirtschaftsinspektion

Gelegenheit zur Stellungnahrne zu geben, ob die betrieblichen Ein-
richtungen den SS 74 bis 79, 82 bis 87 und 92 der Wiener Landar-
beitsordnung 1990 entsprechen.
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(3) Die Anerkennung ist erforderlichenfalls mit Auflagen zu

erteilen. Im Anerkennungsbescheid ist weiters auszusprechen ' auf

welche Lehrberufe gemäß S 3 Abs' 2 sich die Anerkennung erstreckt '

(a) Bei Wegfallen auch schon einer der für die Anerkennung

als Lehrbetrieb erforderlj-chen Voraussetzungen genäß Abs' t hat

die Land- und forstwirtschaftliche Lehrlings- und Fachausbil-

dungsstell-e die Anerkennung a1s Lehrbetrieb zu ltiderrufen' Besteht

der Widerrufsgrund aber in einem behebbaren l'langel oder wird

e ine inAner ]<ennungsbesche ider te i t teAuf lagegenäßAbs.3n ich t

eingehalten, hat die Land- und forstwirtschafttiche Lehr-

Iings- und Fachausbildungsstelle für die Behebunq des festgestell-

ten llangels oder die ErfüIlung der Auflage eine mit höchstens acht

wochen zu benessende Frist zu setzen' Nach erfolglosen Ablauf der

gesetzten Frist ist die Anerkennung als Lehrbetrieb zu widerrufen '

(5) Die Anerkennung als Lehrbetrieb erlischt ' wenn über einen

z e i t r a u m v o n z e h n J a h r e n k e i n L e h r l i n g m e h r i n B e t r i e b a u s g e b i l d e t
worden ist.

Lehrberechtigte

S 25. (1) Die Land- und f orstwirtschaftliche Lehrlings- und Fach-

ausbildungsstelle hat eine nattirliche Person als Lehrberechtigten

anzuerkennen, wenn diese

1, einen land- oder f orstwirtschaftlichen Betrieb genäB $ 5

Abs. 1 der $iener Landarbeitsordnung 1990 führt '

2. die fachliche Eignung

clrende Ausbi ldung von

währleisten und

(Abs. 2) besitzt, um eine zrteckentspre-

Lehrlingen in einen Lehrbetrieb zu 9e-

3. äber die erforderliche verläßIichkeit (Abs. 3) verftigt'

(2) Für die

anzusehen:

Lehrlingsausbildung als fachlich geeignet sind
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1 Personen, die das Studiurn an der Universität für Bodenkultur

abgeschlossen haben;

Absolventen einschlägiger höherer land- und forstwirtschaft-

Iicher Schulen und

3. Personen, die im jeweiligen Lehrberuf (S 3 Abs. 2) die

Meisterprüfung abgelegt haben.

(3) Die erforderliche verläßlichkeit ist nicht gegeben bei einer

veruiteilung durch ein Gericht wegen einer vorsätzlichen, mit rnehr

als einj ähriger Freiheitsstrafe bedrohten Handlung oder litegfen

einer strafbaren Handlung gegen frendes vernögen oder gegen die

Sittlichkeit, es sei denn, daß die Verurteilung getilgt ist oder

der Beschränkung über die Erteilung von Auskünften aus dem Straf-

register nach S 6 des Ti lgungsgesetzes L972, BGBL. Nr. 68, zuletzt

geändert durch das Gesetz BGBI.Nr. 599/fgaa, unterl iegt.

(4) wird ein land- oder forstnirtschaftticher Betrieb von einer
juristischen Person geführt oder wird ein solcher Betrieb nicht

durch den Eigentürner geleitet (Pächter u.s.!r.) oder erftillt der

Eigentürner (Pächter u.s.rt.) nicht die voraussetzungen nach den

Alrs. 2 oder 3, so darf eine Anerkennung als Lehrberechtigter
nur ausgesprochen rterden, wenn in Betrieb ein geeigneter Dienst-

nehmer oder eine sonstige in Betrieb tätige Petson mit der Aus-

bildung von Lehrlingen beauftragt ist, irelche die voraussetzungen

nach den Abs. 2 und 3 erfülIt.

(5) Personen, die vor dem 1. Jänner 1981 einen land- und

f orstsirtschaftlichen Betrieb übernornnen haben, können auch ohne

Vorliegen der Voraussetzungen des Abs. 2 als Lehrberechtige aner-

kannt rrerden, wenn eine hinreichende tatsächliche fachliche Eig-
nung zur zneckentsprechenden und ausreichenden Ausbildung von

Lehrlingen angenonnen werden kann und der erfolgreiche Besuch

eines nindestens dreißigstündigen Ausbildungslehrganges nachge-
siesen wird.

(5) Un die Anerkennung als Lehrberechtigter ist bei der Land-
und forstnirtschaftlichen Lehrlings- und Fachäusbildungsstelle
unter Anschlu8 der zur Beurteilung des Antrages erforderlichen
persönlichen Unterlagen, insbesondere auch einer Strafregisterbe-

2 .
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scheinigung, schriftlich anzusuchen. In verfahren über die An-

erkennung als Lehrberechtigter ist der Land- und Forstwirtschafts-

inspektion Gelegenheit zur Stellunqnahme zu geben.

(7) In Anerkennungsbescheid ist auszusprechen, auf welche Lehr-

berufe (S 3 Abs. 2) sich die Lehrberechtigung erstreckt'

(8) Die Anerkennung als Irehrberechtigter ist von der Land-

und f orstwirtschaftlichen Lehrlings- und Fachausbildungsstelle

zu widerrufen, l,renn eine der voraussetzungen nach den Abs. 2 bt-s 4

nicht mehr gegeben ist.

Parteistellung der Land- und Forstwirt-

schaftsinspektion

S 26. In Verfahren über die Anerkennung als Lehrbetrieb und

als Lehrberechtigter sowie über den Widerruf der Anerkennung

konmt der Land- und Forst\tj.rtschaftsinspektion hinsichtlich der

wabrnehnung der im S 11o der tliener Landarbeitsordnung 1990 ge-

regelten Aufgaben Parteistellunq zu.

Lehrstel lenvormerkung

S 27. (1) Die Land- und f orstwirtschaf tl,iche Lehrlings- und Fach-

ausbildungsstelle hat ein Verzeichnis der anerkannten Lehrbetriebe

und Lehrberechtigten (AusbiLder) - gegfiedert nach Lehrberufen -

zur öffentlichen Einsicht - aufzulegen.

(2) Das L,ehrsteLlenverzeichnis hat zunindest zu enthalten:

1. die Anschrift des Lehrbetriebes;

2. den Nanren und die Anschrift des Lehrberechtigten;

3. den Nanen und die Anschrift eines Ausbilders;

4. den oder die Lehrberufe, für welche eine Anerkennung erfoLgt

ist.

(3) Je eine Durchschrift des verzeichnisses ist a1ljährlich bis

spätestens 31. lrai und eine solche der jeweiligen Änderungen all-

monatLich den zuständigen Arbeitsant, der gesetzlichen Interes-
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senvertretung der Dienstnehmer, oder rnangels einer solchen, der

zuständigen Berufsvereinigung und der Land- und Forstwirtscbafts-

inspektion zuzuleiten.

Lehr 1 ingsentschädigung

S 28. (1) Den Lehrling gebührt eine Lehrl-ingsentschädigung nach

f olgenden Richtlinien :

1. In den Lehrberufen gemäß S 3 Abs. 2 Z 1 bis 11 und 14:

a) freie station oder die durch Kollektiwertrag festgesetz-

ten Deputate;
b) eine Barqeldentschädigung von rnindestens 50 vH im ersten

Lehrjahr, 60 vH in zweiten Lehrj ahr, 80 vH in dritten

Lehrj ahr des Kollektiwertragslohnes eines entsprechenden

Facharbeiters (S 9);
c) faLLs weder freie station noch Deputate genäß lit. a'

gewährt werden, eine Bargeldentschädigung von nindestens
60 vH in ersten Lehrj ahr, ?5 vH iu zweiten Lehrjahr und
90 vH irt dritten Lehrj ahr des Kollektiwertragslobnes
eines entsprechenden Facharbeiters (S 9).

2. In den Lehrberufen genäß S 3 Abs. 2 Z 12 und 13:
a) die durch KoLl-ektiwertrag festgesetzten Depulatei
b) eine Bargeldentschädigung von mindestens 70 vH in ersten

Lehrjahr, 80 vH irn zweiten Lehrjahr, 90 vH in dritten
Lehrjahr des Kollektiwertragslohnes eines Forstfach-
arbeiters.

(2) Falls ein KoLlektiwvertrag nicht besteht, hat der Ausschuß
der Land- und forstwirtschaftlichen Lehrlings- und Fachausbil-
dungsstelle das Ausnaß der Deputate und die Höhe der Bargeldent-
schädigung unter Berücksichtigrung des in betreffenden Lehrberuf
üblichen Facharbeiterlohnes zu bestinmen -
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Abschnitt 8

Ausbildungs- und Prüfungsvorschrj.ften

Ausbi ldungsordnungen

S 29. (1) Die näheren Bestinmungen über die Ausbildung zum Fach-

arbeiter oder zum Meister für die einzelnen in S 3 Abs. 2 bezeich-

neten Lehrberufe v/erden durch verordnung der Land- und forstwirt-

schaftlichen Lehrlings- und Fachausbildungsstelle erlassen. Darin

sind insbesondere zu regeln:

1. für Lehrl inge:
a) Eignungsbedingungen (körperliche Anforderungen, insbesondere

auch Ausschluß- oder Hinderungsgründe körperlicher Natur,

ltindestschuLkenntnisse und besondere Berufsanforderunqen) r'
b) Lehrlingshöchstzahlen unter Bedachtnahme auf die Größe und

Alt des Betriebes sowie die ZahI der Lehrberechtigten (Aus-

bilder) je Lehrbetrieb;
c) Art und Dauer der zu besuchenden Fachkurse;
d) Maßnahmen, die zur vermehrung und vertiefung des Fachwissens

lrährend der Ausbildungszeit erforderlich sind, wie etwa die

verpflichtung zur Führung eines Tages- oder Arbeitsheftes

bzw. Erarbeitung ei.ner Projektarbeit;

e) Anrechnung der Dauer der Kurse auf die Ausbildungszeit
(Lehrze i t ) ;

f) die Zulassung zur Ablegung der Facharbeiter- und Zusatz-
prüfung;

2. für aIle anderen Ausbildungsrrerber:

a) Lehrplan und Dauer der Fachkurse und Lehrgänge;

b) Anrechnung der Dauer der Kurse auf die Ausbildungszeit (Fach-

arbeiterzeit ) ,'
c) die Zulassung zur Ablegung der Meister- und Zusatzprüfung.

(2) Die Errichtung der in dieseu cesetz vorgeschriebenen Fachkurse
und Lehrgänge obJ.iegt der Land- und forstwirtschaftlichen Lehr-
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lings- und Fachausbildunqsstelle. Bei der Festsetzung ihrer Dauer

und der Ausgestaltung der Lehrptäne ist auf das in Betracht kon-

mende Ausbildungsziel Bedacht zu nehmen. Insbesondere nuß

1. ein Fachkurs geeignet sej.n, das ftir die Ablegnrnq der in

Betracht kornnenden Facharbeiter- oder zusatzprüfung erforder-

liche Fachwissen unter Berücksichtigrung der in der Lehre

erlrorbenen praktischen Fähigkeiten und Kenntnisse zu ver-

rnitteln;
2. ein Meisterlehrgtang geeignet sein, durch Vertiefung der

praktischen Berufskenntnisse und des Berufswissens eine be-

rufLiche lteiterbildung zu vernitteln, die zur fachlich selb-

ständigen Berufsausübung befähigt.

(3) Die Land- und forstwirtschaftliche Lehrlings- und Fach-

ausbildungsstelle kann einschlägige Kurse und Lehrgänge, die

von anderen stellen eingerichtet und abgehaLten lrerden, als
gleichwertig anerkennen, wenn diese Kurse oder Lehrgänge vor
allen hinsichtlich ihrer LehrpLäne und ihrer Dauer den vorge-

schriebenen Fachkursen bzw. anderen Ausbildungsgängen entspre-
chen.

Prüfungsordnungfen

S 30. Die näheren Bestinmungen ilber die Facharbeiter-, Meister-,
sortie Zusatzpräfungen werden unter Berücksichtigung der ein-
zelnen Lebrberufe nach S 3 Abs. 2 durch Verordnung der Land- und
forstwirtschaftlichen Lehrlings- und Fachausbildungsstelle er-
lassen. Darin sind insbesondere zu regeln:

1. die Gegenstände des praktischen, sowie des theoreti.schen -

nündlichen und schriftlichen - Teiles der Prüfung;
2. die Forn und Art der Anneldung zur Prüfungi
3. der Prüfungsvorgang und die Bewertung des Prüfunqsergeb-

nisses (praktischer, theoretischer - urilndlicher und schrift-
licher - Tei1, Prüfungsnoten), die Entscheidung der prü-
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fungskonrnission sowie der Inhalt und die Form der Prüfungs-

niederschr i f t ;

4. der Inhalt und die Forn der Prüfungszeugnisse;

5. die Höhe der Prüfungstaxe.

Allgemeine Bestimmungen

über die Prüfungen

S 31. Die in diesem Gesetz vorgesehenen Prüfungen sj'nd von der

Land- und forstwirtschaftlj-chen Lehrlings- und Fachausbildungs-

stelle abzuhalten. Diese hat die erforderliche Anzahl von Prüfungs-

konmissionen für die Facharbeiter- und die Dleisterprüfung in den

einzelnen Lehrberufen (S 3 Abs.z) sowie für die Zusatzprüfungen

(SS 13 und 16) zu bestel len.

Prüfungskommiss ion

S 32. (1) Jede Prüfungskonrnission besteht aus einen Vorsitzenden

und vier weiteren llitgliedern (Prüfungskonmissären) ; ftir den vor-

sitzenden ist ein stelLvertreter und für jedes l{itglieil ist ein

Ersatznitglied zu bestellen.

(2) Die llitglieder (Ersatznitglieder) der Prüfungskonnission

werden von der Landesregierung auf die Dauer von 5 Jahren be-

stellt. Für je zwei Mitg).ieder (Ersatznitglieder) der Prüfungskorn-

nission steht den zuständigen gesetzlichen Interessenvertretungen

oder in Ermangelung von solchen den in Frage kommenden freiwil-li.-

gen Berufsvereinigrungen der Dienstgeber und Dienstnehmer ein vor-

schlagsrecht zu. zum Vorsitzenden ( stellvertreter) einer 
'Prüfungs-

konmission ist auf die gleiche Dauer von der Landesregierung ein

vertreter des land- und forstwirtschaftlichen schuhüesens, der den

Lehrkörper einer land- und forstwirtschaftl.ichen schule angehört

oder angehört hat, zu bestellen. In Ernangelung von solchen dürfen

zun Vorsitzenden (stellvertreter) einer Prüfungskornnission auch

Fachfeute aus dem Bereich der Land- und Forstwirtschaft, welche

dem Lehrkörper einer nicht land- und forstltirtschaftlichen schule

oder einer universität angehören oder angehört haben' bestellt

lrerden.
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(3) Zu Mitgliedern der Prüfungskornmission dürfen nur Personen

bestel"It rterden, die über ein ehrenhaftes Vorleben und einen

eusbildungsgrad, ltelcher das für die Abnahme einer Prüfung er-

forderliche Wissen und Können gewährleistet, verfügen.

(4) von der Tätigkeit a1s Vorsitzender oder Prtifungskonmissär

einer Prtifungskommission ist irn Einzelfall ausgeschlossen:

der Lehrberechtigte oder Dienstgeber des Prüfungskandidaten;

eine Person, die nit den Prüf ungskandidaten verheiratet,

in auf- oder absteigender Linie verwandt oder verschl'tägert,

dessen Geschwisterkind oder nit ihn noch näher veretandt

oder im gleichen crad verschwägert ist;
ein Wahl- oder PffeqeeLternteil oder vormund des Prüfungs-

kandidaten oder
4. eine Person, gegen die sonstige wichtige Gründe vorliegen,

welche geeignet sind, die volle Unbefangenheit gegenüber den

Prüfungskanditaten in Zweifel zu ziehen.

(5) Jedes Mitglied einer Prüfungskomnrission hat irn Fall einer
Befanqenheit dies der Land- und forstwirtschaftlichen Lehrlings-
und Fachausbildungsstelle unverzüglich nitzuteilen. Diese hat die
erforderliche Vertretung zu veranlassen. Ist dies aus Zeitgründen
nicht rnöglich, so ist die Prüfung zu verlegen und dem Prtifling ort
und Zeit der neuen Prüfung bekanntzugeben.

(6) Die Funktion eines uitgliedes einer Prüfungskonmission endet
durch Zurücklegung oder durch widerruf der Bestellung. Der Ver-
zicht j.st gegenüber der Land- und forstvirtschaftlichen Lelrrlings-
und Fachausbildungsstelle schriftLich zu erklären. Die Bestellung
ist zu widerrufen, wenn eine der Voraussetzungen nach Abs. 3 nicht
nehr gegeben ist. Scheidet ein l,ritglied (Ersatznitglied, stell-
vertreter eines Vorsitzenden) vorzeitig aus, so ist für die rest-
liche Funktionsdauer ein neues Mitglied (Ersatznitglied, Ste11-
vertreter eines Vorsitzenden) zu bestellen.

(7) Die Tätigkeit der llitglieder der prüfungskonnissionen ist
ein Ehrenamt, doch gebührt ihnen hiefür eine angemessene Ver-
gütung, deren Höhe unter Bedachtnahme auf den Zeitaufwand und die

1

?
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Ivlühewaltung durch verordnung der Land- und forstwirtschaftlichen

lehrlings- und Fachausbitdungsstel-1e festzusetzen ist. Die ver-

gütung ist von der Land- und forstwirtschaftlichen Lehrlings- und

Fachausbildungsstel).e zu tragen.

Zulassung zur Prüfung

S 33. (1) Das Ansuchen un zulassunq zur Prüfung ist schriftlich

bei der Land- und forstwirtschaftliche L,ehrlings- und Fachausbil-

dungsstelle einzubringen.

(2) Die Prüfungslterber haben zugleich nit der Anmeldung zur

Prüfung bei der Land- und forstwirtschaftlichen Lehrlings- und

Fachausbildungsstelle eine Prüfungstaxe zu entrichten, deren Höhe

von der Land- und forstwirtschaftlichen L,ehrlings- und Fachaus-

bildungsstetle in den Prüfungsordnungen festgesetzt wird. Die

Prüfungstaxe für die Facharbeiterprüfung darf 1OO S und für die

Meisterprüfung 1.ooo s nicht übersteigen. Die Prüfungstaxe für

eine zusatzprüfung nach S 13 bzw. S 16 darf 50 s bzw. 5oo s nicht

übersteigen. In Fa1l einer Notlage hat die Land- und forstwirt-

schaftliche Lehrlings- und Fachausbildungsstell-e die Prüfungstaxe

nachzusehen.

(3) Die Prtifungstaxe wird bei Nichtantreten des angemeldeten

Prüfungswerbers zur Prüfung nicht rückerstattet. In diesen FaI1

und bei Nichtbestehen der Prüfung hat der Prtifunqsverber neuerlich

um zulassung zur Prüfung anzusuchen.

Durchführung der Prüfung

S 34. (1) Der Prüfungsort ist von der Land- und forstwirtschaft-

lichen Lehrlings- und Fachausbildungsstelle zu bestinnen und ge-

neinsam mit den Zeitpunkt der Prüfung den Prüfungswerber rechtzei-

tig bekanntzugeben.

(2) Der Vorsitzende der Prüfungskonmission leitet die Prüfung. Er

hat dafür zu sorgen, daß die Prüfung ordnungsgemäß durchgeführt wird.

Prtifungskandidaten, die sich ordnungwidrig verhalten, können nach

Ernahnung erforderlichenfalls von der Prüfung ausgeschlossen uerden.
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(3) Die Prtifung besteht aus einen praktischen und einem theore-

tj.schen Teil, wobei letzterer sich wieder in einen schriftl-ichen

und einen rntindlichen Teil gliedert. Bei der Prüfung hat der
Prüf ungskandidat unter Beweis zu stellen, daß er die geforder-

ten Kenntnisse und Fertigkeiten in zumindest genügendem Ausnaß
bes i tz t .

(a) Die Prüfungen sind nicht öffentlich. Der vorsitzende kann
aber einzelne Personen zun praktischen und rnündlichen TeiI der
Prüfung als Zuhörer zulassen, wenn sie ein sachliches Interesse
glaubhaft nachen und ihre Anwesenheit die Unbefangenheit des Prü-
fungskandidaten nicht beeinträchtigt. Der Prüfungskandidat kann
zwei Personen seines Vertrauens benennen, die als Zuhörer zun
praktischen und mündlichen Teil der Prtifung zuzulassen sind.

(5) Über den Verlauf und das Ergebnis der Prüfung ist eine
Niederschrift abzufassen. In dieser Niederschrift sind jeden-

falLs der Tag der Prtlfung, die Zusamrnensetzung der Prüfungskommis-
sion, die Personaldaten des Prüfungskandidaten, die Leistungen in
den einzelnen eegenständen sowie die Gesamtnote festzuhaLten. Die
Niederschrift ist von den ltitgliedern der prüfungskonmission zu
unterfertigen und bei der Land- und forstwirtschaftlichen Lehr-
lings- und Fachausbildunqsstelle zu hinterlegen.

(6) Unnittelbar nach Beendigung der prüfung entscheidet die
Prüfungskonnission unter Ausschluß des prüfungskandidaten und
allenfalls sonstiger anwesender personen (Abs. 4) nit einfacher
Stimnenmehrheit über das Ergebnis der prüfung. Bei Stimnengleich-
heit gilt jene l.[einung als angenonnen, der der Vorsitzende bei-
getreten ist.

(7) Die Leistungen der prüfungskandidaten sind durch eine Gesant-
note zu belrerten. Auf neLche Weise diese Gesamtnote gebilclet
wird, hat die Prüfungsordnung zu bestimmen. Das Ergebnis der
Prüfung ist nit einer der folgenen Noten zu qualifizieren:
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sehr gTut,

lIüE ,
befriedigend,
genügend,

nicht genügend.

(8) wurde eine Leistung in einenr Prüf ungsgegenstand nit der

Note rrnicht genügendtr bewertet, so 9i1t die Prlifung als nicht

beständen. Hat ein Prüfungskandidat in einem oder j.n zwei Prü-

fungsgegenständen die Note rrnicht genügendrr so braucht er die

Prüfung nur j-n diesen Gegenständen zu Itiederholen. Die Prüfung

ist zur cänze zu wiederholen, rtenn mehr als zl^rei Prüfungsgegen-

stände mit der Note irnicht genügendl bewertet wurden. Ein Prü-

fungskandidat darf Teile der Prüfung oder die gesamte Prüfung nur

zweinal wiederholen; bei einer Be!üertung mit trnicht genligendrt nach

frühestens einem l,lonat, bei zwei Behrertungen mit rrnicht genügendrl

nach frtihestens zwei l,lonaten, bei drei und mehr Bevertungen mit
rrnicht genügend" nach frühestens drei ltonaten. Die Frist zur wie-

derholung der Prüfung darf ein Jahr nicht überschreiten.

(9) Das Ergebnis der Prüfung ist dem Prüfungskandidaten unrnit-

teLbar nach der Abstinnung der Prüfungskomrnission durch deren

Vorsitzenden in Gegenmrt säntlicher Mitglieder der Priifungskon-

nission bekanntzugeben. Die Entscheidung der Prüfungskomission

unterliegrt keiner Anfechtung.

Prüfungszeugnis

S 35. Über die vor einer Prüfungskornmission nit Erfol.g abgelegte

Prüfung ist ein von den tlitgliedern der Prüfungskonmission zu

unterf ertigendes Prüfungszeugnis auszustellen. Das Prilfungszeugnis

hat jedenfalls die durch die Ablegung der Prüfung entorbene Be-

rufsbezeichnung und das Prüfungsergebnis (Gesamtnote) zu enthal-

ten. Die ftir die Prtifungszeugrnisse zu verwendenden Formulare

sind von der Land- und forstwirtschaftlichen Lehrlings- und Fach-

ausbildungsstelle aufzulegen.



Abschnitt 9

Beurkundung und Führung der Berufsbez eichnung

S 36. (1) wer nach diesem Gesetz das Recht zur Führung einer

Beruf sbezeichnung erworben hat, hat Anspruch auf Beurkundung

dieser Berufsbezeichnung. .

(2) Die Beurkundung erfolg|t auf Antrag des Prüfungskandida-

ten durch die Land- und forstwirtschaftliche Lehrlings- und Fach-

ausbildungsstelte. Die urkunde ist entsprechend der erworbenen

Berufsbezeichnung als Facharbeiterbrief oder a1s Meisterbrief zu

bezeichnen und rnit dem Dienstsiegel zu versehen.

(3) In der Urkunde ist festzuhalten, daß die entsprechende

Ausbildung nach den einschlägigen Bestirnmungen dieses Gesetzes

abgeschlossen und das Recht zur Führung der in der Urkunde zu

benennenden Berufsbezeichnung enrorben wurde. Weiters ist gege-

benenfalls festzustellen, daß besondere Fähigkeiten genäß S 13

oder S 16 nachgewiesen wurden.

Abschnitt 10

Berufsausbildung in einem anderen

Bundesland oder irn Ausland

S 37. (1) t{er in einen anderen Bundesland auf crund land-
und forstwirtschaftlicher Berufsausbildungsvorschriften eine
Beruf sbezeichnung erworben hat oder als Facharbeiter, Gehilfe
oder lteister (Wirtschafter) anerkannt wurde, ist berechtigt, in
!{ien die seinem Ausbildungsbereich und seiner Ausbildungsstufe
entsprechende Beruf sbezeichnung nach diesem cesetz zu führen.

(2) Die in einen anderen Bundesland aufgrund von Vorschriften
in Sinne des Abs. 1 zurückgelegte Lehrzeit, die Zeit der Verwen-
dung als Facharbeiter (oder Gehilfe) sowie der aufg?und solcher
Vorschriften erfolgte Besuch von gleichwertigen Kursen oder Lehr-
gängen und der Besuch von Fachschulen sind jenen in Sinne dieses
Gesetzes gleichtrertig.
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(3) Die Land- und forstwirtschaftliche LehrJ-ings- und Fachaus-

bildungsstelle hat eine in Ausland i.m Rahmen der land- oder forst-

wirtschaftlichen Beruf sausbiJ,dung mit Erfolg abgelegte Prüfung

anzrierkennen und die dern Ausbildungszweig und der Ausbi-ldungsstufe

entsprechende Berufsbezeichnung zuzuerkennen ' wenn der zurück-

gelegte AusbiLdungsgang irn wesentlichen der diesem Gesetz ent-

sprechenden Berufsausbildung gleichwertig ist. Trifft diese Vor-

aussetzung nicht zu, so hat die Land- und forstwirtschaftliche

Lehrlings- und Fachausbildungsstelle die Anerkennung der Prüfung

und die zuerkennung der Beruf sbezeichnung von der Ablegunq einer

Ergänzungsprüf ung abhängig zu nachen. Diese Ergänzungsprüfung hat
jene Prüfungsgegenstände zu umfassen, die irn Ausbildungsgang

des Behrerbers nicht in einern diesen Gesetz entsprechenden Ausmaß
berücksichtigt wurden. Die so erworbene Berufsbezeichnung ist zu

beurkunden.

Abschnitt 11

Befreiung von Landesverwaltungsabgaben

S 38, Ansuchen, Bestätigungen, Bescheide oder Zeugnisse aufgrund

dieses cesetzes oder der hiezu erl,assenen Verordnungen sind von

der Entrichtung von Landesvenraltungsabgaben befreit.

Abschnitt 12

straf- und Übergangsbestirnmungen

Strafbestironungen

S 39. wer eine Beruf sbezeichnung nach den SS 9 oder 15 unbefugt
führt, begeht, sofern die Tat nicht nach einer anderen Vorschrift
einer strengeren Strafe unterliegt, eine verrraltungsübertretung
und ist nit  einer celdstrafe bis zu 1O.OOO S zu bestrafen.
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Übergangsbest irnrnungen

S 40. (1) Al- le aufgrund der Wiener land- und forstwir tschaft l i -

chen Berufsausbi ldungsordnung, LGBI-.  für wien Nr.  12/1958. in der

geLtenden Fassung, ernorbenen oder durch sie anerkannten Befähi-

qungen und Berufsbezeichnungen sowie die durch Zeugnisse nach Maßgabe

dieses Gesetzes beurkundeten Prüfunqserfolse bleiben unberührt.

(2) Anstel le der bisher igen Berufsbezeichnung IGehi l fe" t r i t t

die Berufsbezeichnunq riFacharbeiterrr in verbindung nit dern jewei-

ligen Lehrberuf nach S 3 Abs. 2. Bisher erworbene Berufsbezeich-

nungen können jedoch beibehalten werden.

(3) Der im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses cesetzes be-
stellte Ausschuß der Land- und forstwirtschaftlichen Lehrlings-
und Fachausbildungsstelle bleibt bis zun Ablauf seiner Funktions-
periode in Amt.

(4) Die irn Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestell--
ten Mitglieder der Prüfungskonmissj.onen bleiben bis zurn Ablauf
ihrer Funktionsperiode irn Arnt.

Artikel II

Die wiener Landarbeitsordnung 1990, LGBI. für Wien Nr. 33, in
der Fassung des cesetzes LGBI. für wien Nr. 4111991, wird wie
f oJ.gt geändert :

1. S 122 sant Überschrif t  entfäl l t .

2. In S 123 Abs. 7 wird das Zitat rr(S 126) t i  durch das Zitat
tt(S 28 der wiener land- und forstwirtschaftlichen Berufsaus-
bildungsordnung 1992 ) 1r ersetzt.

3 .  S  124 Abs.  1  Laute t :

rr(1) Die Lehrzeit dauert in al len Ausbitdungszweigen drei
Jahre. Sie kann bei Wiederholung einer Berufsschulklasse oder
nicht bestandener Prüfung auf Antrag der prüfungskonmission von
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der Land- und f orstwirtschafttichen Lehrlings- und Fachausbil-

dungsstelle (S 18 der wiener land- und f orstwirtschaftlichen Be-

rufsausbildungsordnung 1992) ulo höchstens ein Jahr verlängert

weiden. Sie kann bei vorzeitiger Ablegnrng der Facharbeiterprü-

fung genäß S I der wiener land- und forstwirtschaftlichen

Berufsausbildungsordnung L992 un höchstens acht lvochen verkürzt

werden. rl

4. In S 124 Abs. 3 wird der Ausdruck rrwiener land- und forst-

wirtschaftliche Berufsausbildungsordnungrr durch den Ausdruck
trwiener land- und forstwirtschafttiche Berufsausbildungsord-

nung 1992rr ersetzt.

5. S 124 Abs. 5 entfäI l t .

5. I !0 S 125 Abs. 2 entfäl l t  das Zitat n(S 134) r ' .

7. S 125 sarnt Überschrift entfäIlt.

8. S 128 Abs. 2 1autet:

tr(2) Der Lehrberechtigte ist ferner verpflichtet, dem Lehrling

die zun Besuch der land- und f orstltirtschaftlichen BerufsschuLe

oder der vorgescttriebenen anderen Ausbildungsmaßnahmen (g 7 Abs.

und 3 der Wiener land- und f orstwirtschaf tlichen Berufsausbil-

dungsordnung L992, notwendige Zeit ohne Schnälerung des Ent-
gelts freizugeben, ihn zum Besuch des Unterrichts anzuhalten und

die Überwachung des schulbesuchs durch An- und Abneldung bei der
schulleitung oder des Besuches der vorgeschriebenen anderen

Ausbildungsnaßnahmen durch An- und Abmeldung bei der Land- und

f orstwirtschaftf ichen Lehrlings- und Fachausbildungsstelle bzw.

der entsprechenden anderen Bildungseinrichtung zu ernöglichen.

Er hat weiters die tatsächlichen Fahrtkosten zum und von Schul-
bzw. Ausbildungsort zu tragen, die bei Benützung der öffent-

lichen verkehrsnittel erwachsen. t!

9. S 129 samt Überschrift entfällt.
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l -0.  S l -30 Z 7 l -autet :

"7. bei verlust des Rechtes auf Ausbildung von Lehrlinqen

durch Widerruf gemäß den SS 24 Abs. 4 und 25 Abs' 8

der wiener land- und forstwirtschaftlichen Berufsaus-

bi ldungsordnung 1992. r l

11 .  D ie  SS  133  b i s  136  en t fa l l en .

Artikel IrI

(1) Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des Tages seiner Kundna-

chung in Kraft.

(2) Bis zur Erfassung entsprechender Verordnungen gemäß den

SS 29 und 30 der Wiener land- und forstwirtschaftLichen Berufsaus-

bildungsordnung 1992 bleibt die von der wiener Landesregierung

genehrnigte Ausbildungsvorschrift und Prüfungsordnung für das Son-

dergebiet cartenbau, Arntsblatt der Stadt Wien Nr. 27 /L9a3, als

L,andesgesetz in Geltung.

(3) l.{it den Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt die l{iener land-

und forstwirtschaftliche Berufsausbildungsordnung, LGBI. für wien

Nr. 1211958, in der geltenden Fassung, außer Kraft.

Der Landeshauptmann: Der Landesamtsdirektor:
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Vorblatt

zun Ent\{urf eines Gesetzes tiber die Regelung der Berufsausbildung

in der Land- und Forstwirtschaft (wiener land- und forstwirt-

schaftl.iche Berufsausbildungsordnung !992) und über änderungen der

Wiener Landarbeitsordnung 1990

Problern und Ziel:

Der Bundesgesetzgeber hat nit den Bundesgesetz von 17. Mai 1990

über die Grundsätze für die Berufsausbildung der Arbeiter in der

Land- und Forstwirtschaft (Land- und forstwirtschaftliches Berufs-

ausbildungsgesexz - LFBAG) und über Änderungen des Landarbeitsge-

setzes 1984, BGBI. Nr. 298, einerseits für die Regelung der Be-

rufsausbildung der Arbeiter in der Land- und Forstwirtsctraft neue

Grundsätze aufgestellt und andererseits die in Landarbeitsge-

setz 1984 für die Regelung des Arbeitsrechtes in der Land- und

Forstwirtschaft aufgestetlten crundsätze geändert. Danit vird

die Erlassung von Ausftihrungsregelungen notwendig, die einerseits

die derzeit in Geltung stehende Wiener land- und f orst!,tirtschaf t-

l-iche Berufsausbildungsordnung ersetzen und andererseits die

erforderlichen Anpassungen in der wiener Landarbeitsordnung 1990

vornehnen sollen.

fnhalt:

Es erfolgt eine Neufassung des land- und forstnirtschaftiichen

Berufsausbildungsrechtes. l{eiters werden aus der Wiener Landar-

beitsordnung 1990 jene Regelungen herausgelöst, welche ausschließ-

lich die Berufsausbildung betreffen und in die neue Berufsausbil-

dungsordnung eingefügt.

Kosten:

Der vorliegende Entwurf ist grundsätzlich als kostenneutral an-

zusehen. Kosten die durctr aUfäU.ige Modernisierungen oder Aus-

weitungen des Ausbildungsangebotes beltirkt werden, sind ihm jeden-

falls nicht zuzurechnen,
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Erläuternde Bemerkungen

zun Entsrurf eines Gesetzes über die Regelung der Berufsausbildung

in der Land- und Forstwirtschaft (wiener land- und forstwirt-

schaftliche Berufsausbildungsordnung !gg2) und über Änderungen der

Wiener Landarbeitsordnung 1990

Das bisher geltende Land- und forstwirtschaftliche Berufsausbil-

dungsgesetz (Bundesgrundsatzgesetz) stannte aus dem Jahr 1952 und

nurde zuletzt im Jahr 1977 novelliert. Da nun irn Bereich der Land-

und Forstwirtschaft in den letzten Jahren bedeutsame Änderungen

eingetreten sind und eine grundlegende Novellierung dieses Geset-

zes notwendig erschien, hat der Bundesgeset zgeber - aufbauend

auf einen von den Interessenvertretungen der Arbeitgeber und
Arbeitnehrner und den Land- und forstwirtschaftlichen Lehrlings-

und FachausbildungssteLlen erstellten Entwurf für eine Novellie-

rung dieses Gesetzes - nit der0 Bundesgesetz tiber die crundsätze
für die Berufsausbildung der Arbeiter. in der Land- und Forsthrirt-

schaft (Land- und f orstwirtschaftliches Berufsausbildungsgesetz -

LFBAG ) und über Anderungen des Landarbeitsgesetzes 1994, BGBI.

Nr. 29811990, zunächst für die Regelung der Beruf sausbildung der
Arbeiter in der Land- und Forstwirtschaft neue Grundsätze aufge-
steLlt. weiters rturden aus den Landarbeitsgesetz 1984 (Bundes-
grundsatzgesetz) jene Regelungen, die ausschließlich die Berufs-
ausbildung betreffen, herausgelöst und in das neue Land- und

forstwirtschaftliche BerufsausbiLdunggesetz eingefügt.

Mit den gegenständlichen Entlrurf werden nunrnehr zu den vorstehend
erwähnten crundsatzbestinnungen die notwendigen Ausfiihrungsrege-
lungen erlassen.

Bei der Ausschöpfung des grundsatzgesetzlichen Rahmens war aller-
dings auf die besondere Situation der Wiener Land- und Forstwirt-
scbaft im allgerneinen und jener des Berufsausbildungswesens in
besonderen Bedacht zu nehmen. Abgesehen von der Tatsache, daB
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irn weichbil,d einer Großstadt bedingt auch durch die Topographie

eben nur bestirnrnte Formen der Landwirtschaft anzutreffen sind, war

auch zu berücksichtigen, daß sel-bst bei den schwerpunktnäßig ver-

tretenen sparten der Land- und Forstwirtschaft am sektor der Be-

rufsausbildung nur einern Ausschnitt des Gesamtfeldes Bedeutung

äukorarnt (Gartenbau) . Ungeachtet dieser Rahmenbedingungen, rnußte

das vorliegende Ausführungsgesetz jedoch den ganzen Bereich soweit

als notvrendig abdecken um zukünftige Entwicklungen in Teilbereichen

zu errnöglichen bzw. un im Einzelfatl keine ausbildungsnäBigen

sackgassen entstehen zu lassen. Besonders zu berücksichtigen

war dabei der Umstand, daß in Wien angesichts der geringen Anzahl

von land- und forstwirtschaftlj.chen Lehrfingen bisher keine Not-

wendigkeit der Einrichtung eines land- und forstwirtschaftlichen

Berufsschulwesens gesehen wurde. De! vorliegende Entr,turf schafft

daher in diesem Punkt in Rahmen des Bundesqrundsatzgesetzes

Alternativen ohne allerdings den weg zu einer künftigen Errichtung

dieses Schulzweiges zu blockieren.

Weiters lserden in orientierung am Bundesgrundsatzgesetz aus der

Wiener Landarbeitsordnung 1990 jene Vorschriften herausgenonmen,

welche die Berufsausbildung in engeren Sinn betreffen zumal diese

Regelungen nunmehr in die wiener land- und forstrtirtschaftliche

Berufsausbildungsordnunq L992 Einqang gefunden haben. Geuisse

überschneidungen (2.8. Lehrzeit) lassen sich dabei allerdings

nicht verneiden. Das Lehrlingswesen selbst, soll hingegen weiter-

hin in der wiener Landarbeitsordnung 1990 (v91. deren Abschnitt 6)

geregelt werden.

In einzelnen ist zurn gegenständlichen Entwurf noch fotgendes zu

bemerken:

Zu Art.  f :

z u  S  1 :

Abs. 1 entsprj.cht in wesentlichen der geltenden Rechtslage und

dem Bundesgrundsatzgesetz. Er t ird lediglich urn eine Regelung,

vonach auch der Ehegatte als faniLieneigene Arbeitskraft gilt

und daurit die uöglichkeit der Berufsausbildung nach diesem cesetz
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wahrnehmen kann, ergänzt. Bisher galten nämlich nur Kinder und

Enkelkinder sowie Schwiegersöhne und Schwiegertöchter als fanilien-

eiqene Arbeitskräfte in sinne der Wj"ener land- und forstwirt-

schaftlichen Berufsausbildungsordnung. Durch Abs. 2 wird, wie auch

nach der geltenden RechtsLage, die Berufsausbildung der selbständig

Erwerbstätigen in der Land- und Forstwirtschaft in dieses Gesetz

integriert.

Z u  q  2 :

Weder die geltende l{iener land- und forstwirtschaftliche Berufs-

ausbildungsordnung noch die Wiener Landarbeitsordnung 1990 ent-

halten eine Definition des Lehrberechtigten, des Lehrbetriebes
sowie des Ausbilders. In Entsprechung des Bundesgrundsatzgesetzes
lterden in Abs. 1 nunmehr die erforderlichen Aegriffsbestiromungen
eingefi,igt. Ebenso werden die Begrif f e I'Lehrlingrr und trAnschluB-

lehrett definiert.

In Abs. 2 wird der Forderung nach geschlechtsspezifischer Bezeich-
nung von berufLichen Stellungen und Funktionen Rechnung qetragen;

Z u  S S  3 .  4  u n d  9 :

S 3 Abs. 1 stellt klar, daß für die Berufsausbildung sowohl eine
schulische aIs auch eine praxisorientierte ^eusbildung erforderlich
is t .

In S 3 Abs. 2 wird in Abhreichung von de! geltenden Rechtslage die
Ausbildung ftir a1le cebiete der Land- und Forstwirtschaft in glei-
cher Weise geregelt. So unterscheidet der Entlrurf nicht nehr
zwischen der Ausbildung in der Land- und Forstwirtschaft, in den
Sondergebieten der Landlrirtschaft und in der Forstwirtschaft,
sondern er faßt säntliche Bereiche der Land- und Forstwirtschaft
zusanmen, was auch irn Bereich der Beruf sbezeichnungen dadurch
seinen Niedersctrlag findet, daß es jetzt nur nehr die einheitli-
che Bezeichnung rrFacharbeiter ( in) I' gibt und jene des riGehilfentl

wegfäIlt. Die Auflistung der Lehrberufe entspricht großteils
den geltenden Recht, neu sind lettiglich die Lehrberufe Feldgenüse-
bau, Pf erdewirtschaf t und landwirtschaftliche Lagerhaltung.
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Der Lehrberuf obstbau unfaBt auch die obstbaumpflege.

rn Bereich der ländtichen Hauswirtschaft sollen auch Kenntnisse

über bäuerliche zinmervermietung (Urlaub am Bauernhof) vernittelt

werden.

Die Pf erdewirtschaft unfaßt u.a. die Pferdepflege, Bereiterei

sowie Pferdezucht und -haltung '

Da in den letzten Jahren die zahl der reinen Forstgärten zurllckge-

gangen ist und der Schwerpunkt der rätiqkeit der Forstgartenfach-

arbeiter daher bei der Kulturpflege und der Erstdurchforstung

liegt, vird nunmehr die Forstpflegenirtschaft als Teil des Lehrbe-

rufes Forstgartenwirtschaft eingefügt.

Der Lagerhausfacharbeiter sollte umfassende Kenntnisse tiber die

Landwirtschaftlichen Produkte und Betriebsnittel und etltas kauf-

männisches Wissen besitzen, während bei der gerlerbLichen Lehre

mehr das kaufnännische wissen im vordergrund steht. Derzeit gibt

es für Lagerhausf acharbeiter keine adäguate Ausbildung, obwohl

die Anforderungen an die Beschäftigrten ständig steigen (2.8.

hinsichtlich der spritz- und Düngemittel).

Z u  q  5 :

Abs. 1 entspricht der geltenden Rechtslage.

Zu Abs. 2 j.st festzulralten, daß nach S 5 Abs. 2 der Wiener land-

und forstvirtschaftlichen Berufsausbildungsordnung die l,ehre

ebenfalls drei Jahre dauert. Die wiener Landarbeitsordnung 1990

enthält in ihren S 124 Abs. 1 eine adäquate Bestj-nnung, sieht

aber zusätzlich vor, daB die Lehrzeit in Fall nicht bestandener

Prüfung höchstens um ein ilahr verlängert verden kann. Diese Rege-

lung der Wiener Landarbeitsordnung 1990 ttird nunmehr auch in

die Yliener land- und forstwirtschaftl.iche Berufsausbildungs-

ordnung 1992 tibernonmen und un die Bestinmunq ergänzt, daß auch
bei ttiederholung einer Berufsschulklasse eine Verlängerung der

Lehrzeit un höchstens ein Jahr nöglich ist. Darüber hinaus ist
nunnehr auch eine verkürzung der Lehrzeit nög1ich.
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Z u  S  5 :

Diese Bestirnrnung regelt die Anrechnung von Lehrzeiten. Auch nach

geltenden Recht können Lehrzeiten in verrandten Berufen angerech-

net werden. Neu ist hingegen die Regelung, daß auch eine außerhalb

der Land- und Forstr'tirtschaf t liegende Lehre angerechnet werden

kann. Hiebei ist die Dauer der zurückgelegten Lehr- oder Berufs-

(Fach-) schuLzeit zu berücksichtigen sowie auf die verhtertbarkeit

der Lehrinhalte für den jeweiligen Lehrberuf abzustellen.

Z u  S  7 :

Im Abs. I hrird, wie irn geltenden Recht, die grundsätzliche ver-

pflichtung, während der Lehrzeit die tand- und forstwirtschaftlj.che

Berufsschule zu besuchen, verankert. Im zweiten Halbsatz wird

klargestellt, daß die schulpflicht irn Fal1 einer Anschlußlehre

bereits durch den Besuctr einer einschlägigen Fachschule erfüllt

sein kann.

Da allerdings in Land Wien, wie schon in Allgeneinen Teil der

Er1äuternden Bemerkungen ausführlich dargelegt rrurde, derzeit
keine land- und f orstwirtschaftlichen Berufsschulen eingericlrtet
sind, rrerden die durch das Bundesgrrundsatzgesetz eingeräunten
Ersatznöglichkeiten für den Besuch der land- und forstwirtschaft-
lichen Berufsschule in den Abs. 2 und 3 ausgeschöpft.

Nach Abs. 2 ist, urn eine qualifizierte theoretische Ausbildung zu
genährl"eisten, der Besuch der land- und forstwirtschaftlichen
Berufsschule prinär durch Fachkurse, die nicht wie nach geltenden

Recht nur nindestens eine Woche, sondern 120 Unterrichtsstunden
dauern müssen, was in etwa einen Fachkurs von drei Wochen ent-
spricht, zu ersetzen.

In den beisten Bereichen der land- und forstwirtschaftlichen Be-
rufsausbildung gibt es in Wien nur sehr wenige oder sogar über-
haupt keine Lehrlinge. Die Abhaltung von Fachkursen in der Dauer
von 120 stunden nach Abs. 2 wird sich in diesen Fällen daher als
nicht zwecknäBig erweisen. Es erscheint daher sinnvoll, in Abs. 3
vorzusehen, daß in solchen FäIlen auf andere Ausbildungsgänge,
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welche von der Land- und forstwirtschaftlichen Lehrlings- und

Fachausbildungsstelle zu organisieren sind, oder auf sonstige

Kurse anderer Bildunqseinrichtungen zurückgegriffen werden kann.

so wird etwa in diesem sinne derzeit regelnäßig ein eigener auf

Lehrlinge im Lehrbereich Gartenbau abgestilrnter Letrrqang an der

Berufsschule für Blumenbinder und -händler, Friedhofs- und Zier-

gärtner sovie Landschaftsgärtner in wien-Kagran abgehalten. Auch

Fachkurse in anderen Bundesländern können angeboten lrerden. Der

Besuch eines fachl"ich verwandten (rrsonstigenrr) Kurses soll irnmer

nur als letzte lröglichkeit in Betracht gezogen serden.

Z u  q  8 :

Diese Bestimmung entspricht im wesentlichen dem geltenden Recht.

Einheitlich vird nunnehr die Berufsbezeiclrnung t'Facharbeiter ( in) I'

festgelegt. Da viele Lehrverlrältnisse nach Abschtuß der Pflicht-

schule in sommer beginnen, fäI1t ihr Ende ebenfalls in die Sornrner-

monate. In dieser Zeit werden jedoch Prüfungen nicht abgehalten.

un die Ablegung der Lehrabschlußprüfung noch vor den Schulferien

zu ernöglichen, wird nururehr vorgesehen, daß bei einem entspre-

chenden Antrag an die Land- und forstwirtschaftliche Lehrlings-

und Fachausbildungsstelle der Prüfungsternin vorgezogen wird.

Dies entspricht in ethta der Regelung des S 23 Abs. 2 des Berufs-

ausbildungsgesetzes.

Zu S 10 :

cegenüber den geltenden Recht, das entweder den erfolgreichen

Besuch einer einschlägigen schule oder entsprechende Ausbildungs-

zeiten in verwandten Berufen fordert, ist Abs. 1 wesentlich stren-

ger gefaßt. Nunmehr wird sovohl der Besuch einer Fachschul-e als

auch der Nachweis einer praktischen Tätigkeit oder Lehrzeit in

einem land- und forstwirtschaftlichen Beruf im Ausmaß von zusammen

nindestens 36 ltonaten gefordert. Nach Abs. 2 ist voraussetzung für

den Ersatz der Facharbeiterprtifung ein nindestens dreijähriger

erfolgreicher Besuch einer land- und forstwirtschaftlichen Fach-

schule sowie eine mindestens einjährige praktj.sche Tätigkeit in
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diesen Ausbildungsberuf. Bei einer vierjährigen Fachschulausbil-

dung sind daher die voraussetzungen auch dann erfüLIt, wenn in

diese vierj ährige Ausbildungszeit ein Jahr Praktikurn fällt. Der
erfolgreiche Besuch bedeutet, daß dann, wenn eine Abschlußprtifung
in den Schulvorschriften vorgesehen ist, diese abgelegt nerden

muß. Ist eine solche nicht vorgesehen, genügt das positive Zeugnis

der letzten Klasse.

Zu €  11 :

Ein inner gTröBerer Anteil der Landwirte sind heute Nebenerr{rerbs-
landwirte, die sich entweder einer außerhalb der Land- und Forst-
wirtschaft liegenden Berufsausbildung unterzogen haben oder als
angelernte Arbeiter tätig sind. In Interesse der Landwirtschaft
ist es aber wichtig, daß dieser Personenkreis, wenn nicht schon
vor der außerlandwirtschaftlichen Ausbildung, zunindest danach
eine landwirtschaftliche Ausbildung bis zur ersten Ausbildungs-
stufe abschließt. Da vieLe von diesen das 9. Schuljahr als erste
Klasse einer dreijährigen Fachschule absolvieren oder noch iur
10. Sehuljahr eine landwirtschaftliche Schule besuchen, dann
aber zunächst in die außerlandwirtschaftliche Ausbildung oder
einen Beruf umsteigen, scheint es notwendig, diesen künftigen
Nebenerererbsbauern einen Ausbildungsweg anzubieten. Dieser Aus-
bildungsweg sollte die Landnirtschaftliche Ausbildung in 9. oder
10. Schuljahr niteinbeziehen und während der außerlandwirtschaft-
lichen Tätigkeit die trlöglichkeit zu Kursen anbieten, die nit
einer Prtlfung abgeschlossen werden können. Neben diesen besonderen
organisatorischen Fornen der Aubildung soll-te diese inhaLtlich
einige Schlrerpunkte speziell für Nebenseruerbsbauern enthalten.
Eine dreijährige praktische Tätigkeit ist aber jedenfalls erfor-
derl ich.

Z u  S  1 2 :

I{it der Bestinnung des Abs. 1 solL ernöglicht werden, da8 in An-
schlu8 an eine bereits erfolgreich abgeschlossene Lehre in einen
land- und forstwirtschaftlichen Beruf eine zweite oder Ireitere
Lehrausbildung rnit verktirzter Lehrzeit erfolgen kann. Nach Abs. 2
hat die Landesregierung für jene Bereiche der Ausbildung (etwa die
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Grundausbildung) , die bei der vorher.igen und der nunnehrigen Aus-

bildung gleichwertig sind, eine Befreiung von der Schulpflicht

vorzusehen. Ftir die theoretischen Spezialkenntnisse in der An-

Schiußtehre so1l eine Befreiung nicht erfolgen.

Zu den SS 13 und 16:

Von einer Aufzählung und danit rrVersteinerungrr der Fachgebiete

wird abgesehen. Nach den jeweiligen Abs. 4 tiegt es an der L'and-

und f orstwirtschaftlichen Lehrlings- und Fachausbildungsstelle,

diese Fachgebiete jeweils a1s Teile der Ausbildungsbereiche nach

S 3 Abs. 2 zu fonnulieren.

Z u  S  1 4 :

Nach geltenden Recht ist für die Zulassung zur Meisterprüfung die

erfoJ.greiche Absolvierung einer Fachschule oder eines Vorberei-

tungslehrganges verbindlich vorgesehen. Der Entwurf geht j edoch

davon aus, daß die Fachschule in aller Regel schon in der ersten

AusbiJ.dungsstufe zun Facharbeiter besucht wurde ' und stellt daher

der Abs. 1 nun nur mehr auf den Besuch eines vorbereitungslehrgan-

ges ftir die Heisterprtifung ab. Dies erscheint zur Auffrischung der

Kenntnisse sinnvoll. Unter Berücksichtigung der allgeneinen Schul-

pflicht, der dreijährigen Lehrzeit und der nach S 14 Abs. 1 ge-

forderten mindestens dreijährigen Verwendung als Facharbeiter

wird die Ablegrung der lleisterprtlfung in den neisten Fällen erst

nach vollendung des 21, Lebensj ahres möglich sein. In Ausnahnefäl-

Ien ist es jedoch nöglich, daß jemand, der vor seinem 6- l,ebens-

jahr in die Schule eintritt, schulpflictrt, Lehrzeit und Fachar-

beiterzeit bereits vor Vollendung des 21. Lebensjahres vollendet

hat. Da aber gerade für die Dleisterprüfung eine gewisse Reife zu

fordern ist, wird die Altersgrenze von 21 Jahren eingezogen.

Z U S 1 7 :

Diese Regelung entspricht in wesentlichen der geltenden Rechts-

lage. Danit wird eine bisher bereits häufig in Anspruch genommene
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Möglichkeit zu ej.nem Berufsabschluß inr zvteiten Bildungslreg ge-

boten. Eine entsprechende praktische Tätigkeit wird a1s erforder-

l ich angesehen.

zu  s  18 :

Wie bereits in Allgerneinen Teil der Erläuternden Bernerkungen

ausgeführt, soLl,en jene Teile der wiener Landarbeitsordnung 1990,

die zwar die Berufsausbildung aber nicht den Lehrvertrag und das

Dienstverhältnis betreffen, aus der Wiener Landarbeitsordnung 1990

herausgelöst und in die Wiener land- und forstwirtschaftliche

Berufsausbildungsordnung ]-992 übertragen werden.

Die bei der tliener Landlrirtschaftskammer eingerichtete Land-
und forstwirtschafttiche LehrJ-ings- und Fachausbildungsstelle
ist eine unter Leitung eines Ausschusses aus Vertretern der land-
und forstwirtschaftlichen Dienstgeber und Dienstnehner paritätisch

zusannengesetzte Einrichtung der beruflichen Selbstverwaltung, der
auch behördliche Aufgaben zugewiesen sind. Die Aufgaben, die die-
ser Einrichtung schon nach geltendem Recht übertragen sind, werden
nunmehr in die Wiener land- und forstwirtschaftliche Berufsausbil-
dungsordnung L992 übernommen. Diese Bestinrnung entspricht daher in
wesentlichen den S 134 der l{iener Landarbeitsordnung 1990.

Zu den SS 19 b is  22 :

Diese Regelungen entsprechen im wesentlichen der geltenden Rechts-
lage.

Neu ist vor allen die Vorschrift, daß den Sitzungen des Ausschus-
ses nun auch ein Vertreter der Land- und Forstrrirtschaftsinspek-
tion beizuziehen ist (S 19 Abs. 4). Da der L,and- und forstwirt-
schaftlichen L,ehrlings- und Fachausbildungsstelle auch Behörden-
funktion zukonnt, diese Behörde aber in Einführungsgesetz zu den
verwaltungsverfahrensgesetzen 1991 - EGVG nicht genannt ist, wird
in S 21 Abs. 1 nunmehr ausdrücklich normiert, .daß auf die von
ihr durchzuftihrenden behördlichen Verfahren das Allgeneine Ver-
hraltungsverfahrensgesetz 1991 - Avc anzunenden ist.
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Da es sich bei der Land- und forstwirtschaftlichen Lehrlings- und

Fachausbildungsstelle um eine Einrichtung der selbstverhtaltung

handelt, lrar auch das staatliche Aufsichtsrecht zu regeln.

zu  s  24 :

Die Anerkennung der Lehrbetriebe wird nunmehr getrennt von der

Anerkennung der Lehrberechtigten (S 25 des Entwurfes) geregelt.

Die Regelungen entsprechen in wesentlichen denen des S 129 der

l{iener Landarbeitsordnung 1990. Neu ist hingegen die Er1öschens-

best inmung nach Abs. 5.

Z u  S  2 5 :

Auch diese Regelungen entsprechen iln wesentLichen denen des

S 129 der wiener Landarbeitsordnung 1990.

Für den Fall, daß eine juristische Person Eigentürner (Pächter)

eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes ist oder der
Eigentümer (Pächter) den Betrieb nicht selbst leitet oder die Vor-

aussetzungen für die Anerkennung aLs Lehrberechtigter nicht er-
füI1t, rrerden nunmehr in Abs. 4 detailliertere Regelungen tiber

Ausbilder getroffen als im gJeltenden S 129 Abs. 3 der Wiener
Landarbeitsordnung 1990.

Z u  S  2 6 :

Diese Regelung entspricht den S 129 Abs. 10 der Wiener Landar-
beitsordnung 1990.

Zu den SS 27 und 28:

Das Verzeichnis der Lehrbetriebe und der Lehrberechtigten ist
derzeit in S 133 und die Lehrlingsentschädigung ist derzeit in

S 126 der Wiener Landarbeitsordnung 1990 geregelt. Da beide Vor-
schriften eher zun Bereich der Berufsausbildung gehören,
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werden sie nunnehr j-n dieses cesetz in Verbindung nit der Neufas-

sung der Anerkennung der Lehrbetriebe und der Lehrberechtigten

einbezogen.

Zu  den  S€  29  und  30 :

Diese beiden Bestirnmungen. entsprechen im ltesentlichen dern gel-

tenden Recht.

Z u  d e n  S S  3 1  b i s  3 3 :

Die Land- und forstwirtschaftliche Lehrlings- und Fachausbil-

dungsstelle hat wie nach geltendern Recht die entsprechenden
Prüfungskonmissionen zu bestellen. Die zusammensetzung dieser
Prüfungskornrnissionen ist nahezu unverändert. Da nach geltenden

Recht zum Vorsitzenden ( Stellvertreter) einer Prüfungskonmission
nur ein Vertreter des land- und forstwirtschaftlichen Schulwesens,
$relcher dem Lehrkörper an einer Land- und forstwirtschaftlichen
Schule angehört bestellt ererden darf, in Bereich des Landes Wien
allerdings nur eine einzige derartige Schule, närnlich die Höhere
Bundes - Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Wien - schön-
brunn, besteht, und aus diesern Grund ein Mangel an geeigneten
Personen auftreten kann, wird zunächst eine Bestellungsmöglichkeit
auch ftlr ehemalige Lebrer an dieser Schule geschaffen. Vteiters
wird irn letzten Satz des S 32 Abs. 2 vorgesehen, daß in Ernanqe-
lung der obenerwähnten Personen auch Fachleute aus dern Bereich
der Land- und Forstwirtschaft, nelche dem Lehrkörper an einer
nicht land- und f orstwirtschaf tlichen Schule (2.8. der Berufs-
schule für cärtner und Floristen j-n Kagran) oder einer Universität
(2.8. der Universität für Bodenkultur in Wien) angehören oder
angehört haben, zurn Vorsitzenden (steLlvertreter) einer prüfungs-

konnission bestellt werden dürfen. Was die Voraussetzungen für
die BestelLung als Mitglied einer Prüfungskonmission anlangt ist
wie nach geltenden Recht eine entsprechende fachliche euatifika-
tion erforderlich. Die Voraussetzung eines rrehrenhaften Vorlebensri
wurde den Anstellungserfordernissen hinsichtlich der Lebensführung
für die der Dienstordnung 1956 unterstellten Bediensteten der
stadt Wien entnornmen.
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Da die Land- und forstwirtschaftliche Lehrlinqs- und Fachausbil-

dungsstelle durch die Prüfungsordnunqen ohnehin die in zusammen-

hang rnit der zulassung zur Prüfung und der Durchfiihrung der Prü-

fungen erforderlichen Regelunqen zu präzisieren hat, ist es aus

verwaltungsökononischer sicht und auch aus Gründen der Rechts-

übersicht zwecknäßig, wenn diese Einrichtung auch die Höhe der

vergütung fitr die Mitglieder der Prtlfungskonmission und die Höbe

der Prüfungstaxe festsetzt. Im Entwurf ist, wie in geltenden

Recht, sowohl für die Facharbeiterprilf ung als auch für die ltei-

sterprüfung nur ein Höchstbetrag für die Prüfungstaxe festqesetzt'

wobei dieser Betrag jeweils gegenüber den geLtenden Recht ver-

doppelt Iturd.e, da aus den eingehenden Prtifungstaxen von der Land-

und forstwirtschaftlichen Lehrlings- und Fachausbildungsstelle die

vergütungen für die t4itgtieder der Prüfungskornrnissionen bestritten

werden sollen.

Z u  S  3 7 :

wer in einem anderen Bundesland auf Grund einer land- und forst-

wirtschaftlichen Beruf sausbildungsvorschrift, d. h. eines Ausfüh-

rungsgesetzes sowohl zum Bundesgrundsatzqesetz vom 17' Mai 1990,

BGB1. Nr. 298lLggo, als auch zu dessen Vorläufer, Bundesgesetz vom

15. JuIi  1952, BGBI. Nt. L77 1L952, in der geltenden Fassung, ein-

schließlich der darin enthaltenen tlbergangsvorschriften, oder im

Ausland eine Beruf sbezeichnunq entorben hat, soll diese auch in

Wien führen können. weiters soll, da nicbt a1le Kurse in Wien

angeboten !,terden, auch der Besuch von Kursen oder Lehrgängen und

von Fachschulen in anderen Bundesländern anerkannt Lterden'

Z u  S  4 0 :

In Abs. 1 vird klargestellt, daB nach den bisher geltenden vor-

schriften abgelegte Prüfungen weiterhin ihre Gültigkeit behalten

und eruorbene Befähigungen bestehen bleiben.

Nach Abs. 2 tritt an die Stelle der nach geltendem Recht in den

sondergebieten der Landwirtschaft vorgesehenen Berufsbezeichnung

ItGehilfel die Berufsbezeichnung trFacharbeiterrr in Verbindung nit

dern jeveiligen Lehrberuf nach S 3 Abs. 2.
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Zu Ar t .  I I :

In Orientierung am Bundesgrundsatzgesetz vrerden aus der l{iener

Landarbeitsordnung 1990 säntliche Regelunqen, welche nicht den

Lehrvertrag und das Dienstverhältnis selbst betreffen, in die

Wiener land- und forstwirtschaftliche Berufsausbildungsordnung !992

transferiett. cenisse Über.schneidungen Iassen sich allerdings

nicht venneiden (2.e. Lehrzeit). Das Lehrlingswesen an und für

für Sich bleibt weiterhin in der Wiener Landarbeitsordnung 1990

(v91. deren Abschnitt 6) geregelt.
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